
— 241

Bibel unterrichtethat; ob siegeradedenKinderndieBibel gezeigt,das
wußtesienicht,jedenfallswar ein ExemplardieserBibel im Besitze
derälterenSchwesterdeseinenKindes. In ganzeigenthümlichemLichte
stehtsieza'-Sache.DemeinenZeugensagtsie,sieglaubean dieEr¬
scheinung,demandern,sieglaubenicht daran. Sie ist am 4. Juli
unmittelbarnachder erstenErscheinungin den Wald gegangen.Ich
will hervorheben,was in derVerhandlungnichthervorgetretenist; nach
derVoruntersuchungist konstatrrt,daßdieKunzbeimWiderrufesagte,
dieAndròhabesieveranlaßt,in den Wald zu gehen.Am 4. Juli
war dieLehrerinGradybei der Andrv und derDubitscherin Marp.;
Gradywurdeauf ihremHeimwegenachUrexweilervon Andra und
Dubitscherbegleitet,unb auf demRückwegehat nundie Andr«, wie
konstatirtwordenist, KundeerhaltenüberdieangeblichenMntter-Gottes-
Erscheinungen.AniandernTagebesuchtedieselbediebenachbarteLehrerin»
undbekundetdiesenun.daßsiedenganzenTagbeiderAndregebliebenfei,
unddaßdieselbeihr Nichtsvonder stattgehab'enErscheinungerzählthabe.
Jchvefftehedas nicht,wenneineLehrerindasnichterzählt,derenKinder
einederartigeAuszeichnunghaben,daßdie Himmelsköniginzu ihnen
herabgestiegenist. Am Abendvorherhattedie Seyfarth ihr dasmitge¬
theilt undwennsienun ihrer nächstenFreundin es nickt sagt,dann
mußdasmeinesErach'ensdieLehrerinin auffallendemLichteerscheinen
lassen.Sie verschweigtdieseThatsachean bemTage ihrer Freundin,
undals Gegensatzdazu geht sie an demselbenAbend in denWald,
und nun hörenmir, daß sie nachAngabeder DubitscherFragen
gestellthck. Nun kämebezüglichihrer die merkwürdigeThatsachehin¬
zu,daßdieKindergesagthätten,siekämevonMarp. fort, sie würde
versetzt.Ich bin derMeinung,daßdie Thatsachen,die hier gegensie
vorliegen,siein demeigenthümlichstenLichteerscheinenlassen.Ob Sie,
m. H., glauben,daßdieseThatsachenhinreichendsind, um denBeweis
desBetrugesoderderHülfeleistungdazufür erbrachtzuerklären,stelle
ichJhueitanheim. Ich bin persönlichderMeinung,daß Sie dieselbe
freisprechenkönnen.

Dem Pfarrer E i ch wird außerder erstenBeschuldigungnoch
fernerzur Lastgelegt,um derMarp. KircheeinenVermögens-Vortheil
zuverschaffen,dasVermögenandererLeutegeschädigt,resp.zu schädigen
gesuchtzu haben,und durchEntstellungwahrerThatsachenIrrthum
erregtundandereBeschuldigtedarin unterstütztzuhaben.


